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Vorwort
Die „Wirtschafts- und Sozialkunde – Kompetenzbereiche I bis III“ deckt die ersten drei 
Kompetenzbereiche des Prüfungsbereichs „Wirtschafts- und Sozialkunde“ in Baden-Würt-
temberg ab:

Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Kompetenzbereich II: Wirtschaftliches Handeln in der Sozialen Marktwirtschaft ana-
lysieren

Kompetenzbereich III:

 ■

bereiche relevant sind:

Kaufmann für Büromanagement/Kauffrau für Büromanagement I–III

Kaufmann im E-Commerce/Kauffrau im E-Commerce I–III

Drogist/Drogistin I–III

I–III

I–III

Kaufmann für Tourismus und Freizeit/Kauffrau für Tourismus und Freizeit I–III

Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen/Kauffrau für Versicherungen und 
Finanzanlagen

I–III

Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel I–III

Servicefahrer/Servicefahrerin I–III

Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement I–III

Bankkaufmann/Bankkauffrau I–III

Industriekaufmann/Industriekauffrau I–III

 ■ Kompeten-
zen inhaltlich vollständig thematisiert werden.

 ■ Am Ende eines jeden Kapitels findet sich ein umfangreiches Kompetenztraining. Die-
ses beinhaltet im Wesentlichen komplexe und realitätsnahe Problemstellungen unter 

 ■ Zahlreiche Abbildungen, aktuelle Schaubilder, Begriffsschemata und Gegenüberstel-
lungen erhöhen die Anschaulichkeit und Einprägsamkeit der Informationen.

Die Verfasser

 Die Kompetenzbereiche I bis IV
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

Lernsituation 1:

bei der Heilbronner Maschinenbau AG begonnen. Mit der Heilbronner Maschinenbau AG hat er 
den folgenden Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen (siehe  f.). 

-
schiedenen Ausbildungsberufen eingestellt. Fred Herget ist Ausbilder im Unternehmen.

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Gemäß dem Berufsbildungsgesetz muss der Ausbildende unverzüglich nach Abschluss des 
-

lichen Inhalt des Vertrages in Textform niederlegen.

2. -
position erkunden.
Fred Herget erteilt ihnen folgende Aufträge:

 ■ „Lesen Sie Ihren Ausbildungsvertrag, besprechen Sie ihn in Gruppen und notieren Sie 
offene Fragen.“

 ■ „Notieren Sie Ihre Rechte und Pflichten!“
 ■ „Recherchieren Sie, wie viel Urlaubstage Ihnen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

zustehen.“
 ■ „Für den Fall, dass es Ihnen bei uns nicht gefällt: Prüfen Sie nach, auf welche Weise 

Sie in diesem Fall das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beenden können.“

Bearbeiten Sie die Arbeitsaufträge von Fred Herget anhand des gegebenen Berufsausbil-

3. Neben dem Ausbildungsvertrag bilden die Ausbildungsordnung und der Ausbildungsplan die 
wesentliche Grundlage für die Berufsausbildung.

4. 
Deutschland häufig um das Erfolgsmodell „Duale Ausbildung“ beneidet. Daher unterstützt 
Deutschland durch Beratung und Pilotprojekte die europäischen Partnerländer bei der Reform 
ihrer Berufsbildungssysteme.

5. Stellen Sie Ihre eigenen Interessen und mögliche Interessen Ihres Ausbildungsbetriebes an 
der Durchführung der Ausbildung gegenüber. Kennzeichnen Sie anschließend Übereinstim-
mungen ( ) und mögliche Konfliktbereiche ( ) durch Ankreuzen. Erstellen Sie hierzu eine 

Eigene Interessen Betriebsinteressen
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Berufsausbildungsvertrag
(§§ 10, 11 des Berufsbildungsgesetzes – BBiG)

Zwischen dem Ausbildenden (Ausbildungsbetrieb) und der/dem Auszubildenden wird nachstehender Berufsausbildungsvertrag zur 
Ausbildung im Ausbildungsberuf

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung1 geschlossen.

Zuständige Berufsschule

Änderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes sind vom Ausbildenden unverzüglich zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhältnisse bei der Industrie- und Handelskammer anzuzeigen. Die beigefügten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Glie-
derung des Ausbildungsablaufes (Ausbildungsplan) sowie die beigefügten weiteren Bestimmungen sind Bestandteil dieses Vertrages.

Angaben zum Ausbildenden

Name des Ausbildenden (Ausbildungsbetriebes)2

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)

Name, Vorname verantwortliche/r Ausbilder/in

Angaben zum/zu gesetzlichen Vertreter(n)3

keiner Eltern Mutter Vater Vormund

Name, Vorname

Anschrift

Name, Vorname

Anschrift

Angaben zur/zum Auszubildenden

Name Vorname 

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Geburtsdatum Mobil-/Telefonnummer (Angabe freiwillig)

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig)

§ 1 – Dauer der Ausbildung

Dauer

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung

24 Monate. 36 Monate. 42 Monate.

Auf die Ausbildungsdauer wird die Berufsausbildung zur/zum4

mit Monaten angerechnet.5

Die Berufsausbildung wird in 

Vollzeit Teilzeit 6
(% der Ausbildungs-
zeit in Vollzeit) durchgeführt. 

Die Ausbildungsdauer verlängert sich aufgrund der Teilzeit um

Monate.

Industriekaufmann

Andreas-Schneider-Schule

X
X

X

Becker Moritz
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1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

Die Ausbildungsdauer verkürzt sich vorbehaltlich der Entscheidung der 
zuständigen Stelle aufgrund

um Monate.7

Die Berufsausbildung wird im Rahmen eines ausbildungsintegrierenden 
dualen Studiums absolviert.

Das Berufsausbildungsverhältnis

beginnt am und endet am.8

Probezeit

Die Probezeit beträgt in Monaten9

einen zwei drei vier 

§ 3 – Ausbildungsstätte

Vertrages in

Name/Anschrift der Ausbildungsstätte

und den mit dem Betriebssitz für die Ausbildung üblicherweise zusammen-
hängenden Bau-, Montage- und sonstigen Arbeitsstellen statt.

Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte(n) sind für 
den folgenden Zeitraum in der/den folgenden Ausbildungsstätte(n) vorgesehen 
(hierzu zählen auch Auslandsaufenthalte)

Führung von schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweisen

Der Ausbildungsnachweis wird wie folgt geführt:

schriftlich elektronisch

§ 6 – Bestandteile der Vergütung und sonstige Leistungen

Höhe und Fälligkeit

Das Ausbildungsverhältnis fällt in den Geltungsbereich des folgenden 
Tarifvertrages:

Das Ausbildungsverhältnis fällt nicht in den Geltungsbereich eines 
gültigen Tarifvertrages.

Der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung; 
diese beträgt zurzeit monatlich brutto

EUR

im ersten zweiten dritten vierten

Ausbildungsjahr.

Die Vergütung setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, 
die dem Vertrag als Anlage beigefügt werden.

Überstunden 

Überstunden werden vergütet und/oder in Freizeit ausgeglichen. 

§ 7 – Ausbildungszeit, Anrechnung und Urlaub

Tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit10

Die regelmäßige tägliche 
Ausbildungszeit beträgt

Stunden.11

Die durchschnittliche wöchentliche 
Ausbildungszeit beträgt

Stunden. 

Urlaub 

Es besteht ein Urlaubsanspruch

im Kalenderjahr

Werktage

Arbeitstage

§ 12 – Sonstige Vereinbarungen12 ; Hinweis auf
anzuwendende Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen

Anlage gemäß § 4 Nr. 1 des Berufsausbildungsvertrages13

Die beigefügten weiteren Bestimmungen (Blatt 2 /  
Ausfertigung für Ausbildende / S. 3 und S. 4) sind  
Gegenstand dieses Vertrages. Ort, Datum

Unterschrift der/des Auszubildenden

Stempel und Unterschrift des Ausbildenden Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter/s

Moritz Becker

Anja Becker   Max BeckerMax Becker
Luftgut Klimatechnik GmbH

40

30 30

X

X

X
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

1.1 Ausbildender, Ausbilder, Auszubildender
(1) Begriffe Ausbildender und Ausbilder

■ Ausbildender
einen Auszubildenden zur Berufs-
ausbildung einstellt.

■ Ausbilder
Ausbildenden mit der Durchfüh-
rung der Ausbildung beauftragt 
wird.

persönlich und fachlich geeignet ist. Die fachliche Eignung des 
Ausbilders setzt vor allem die Beherrschung der für den jeweiligen Beruf erforderlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse voraus.

-

wesentlichen Inhalte der Ausbildung zu vermitteln.

(2) Begriff Auszubildender

nach den Bestimmungen des Berufs-
bildungsgesetzes [BBiG] einen aner-
kannten Ausbildungsberuf erlernt.

Beispiel: 

-
bau Thomas Hutter GmbH einen 
Ausbildungsvertrag als Kauffrau für 

Auszubildende.

Anforderungen an Auszubildende. Ein großes Unternehmen umschreibt die Anforderun-
gen an Auszubildende auf seiner Internetseite folgendermaßen:

„Die Voraussetzung für die Bewerbung bei uns 
ist eine abgeschlossene Schulausbildung mit 
guten Leistungen. Die Fähigkeit zur Teamarbeit 
ist ebenso wichtig wie ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein. Wir möchten Auszubildende 

gewinnen, die überdurchschnittlich motiviert 
und engagiert sind. Neben den schulischen Leis-
tungen interessiert uns vor allem die Persönlich-
keit der Bewerber.“

Beispiel: 

GmbH ausgebildet. Die Metallbau Thomas Hutter 
GmbH ist Ausbildender.

Beispiel: 

Angestellten Ella Freiberg ausgebildet. Ella Freiberg 
ist Ausbilderin.
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1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

1.2 Ausbildungsverhältnis

1.2.1 Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung und Ausbildungsplan

(1) Berufsbildungsgesetz

Das Berufsbildungsgesetz [BBiG] regelt

 ■ die Berufsausbildung,

 ■ die berufliche Fortbildung und

 ■ die berufliche Umschulung.

Die Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsberufen ist durch die jeweilige Ausbil-
dungsordnung geregelt.

(2) Ausbildungsordnung

Die Ausbildungsordnung ist die Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsaus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen. Sie hat mindestens festzulegen:

 ■ die Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
(z. B. Kaufmann/Kauffrau für Büromanage-

 ■ die Ausbildungsdauer,
 sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger 

 ■ das Ausbildungsberufsbild,

 ■ den Ausbildungsrahmenplan,
 es handelt sich hierbei um eine Anleitung zur 

sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fer-
tigkeiten und Kenntnisse und

 ■ die Prüfungsanforderungen.

Für einen anerkannten Ausbildungsberuf muss nach der Ausbildungsordnung ausgebil-
det werden. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in anerkannten Ausbildungsberufen 
ausgebildet werden.

(3) Ausbildungsplan

Der Ausbildungsplan regelt die sachliche und zeitliche Berufsausbildung im Betrieb. Der 
Ausbildungsplan wird von jedem Ausbildungsbetrieb eigenständig erstellt. Er muss 

Ausbildungsrahmenlehr-
plan sowie den Prüfungsanforderungen.

Aus-  
bildungs-
ordnung

Bezeichnung 
Ausbildungsberuf

Ausbildungs- 
dauer

Ausbildungs- 
berufsbild

Ausbildungs- 
rahmenplan

Prüfungs-
anforderungen
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

(4) Beziehungen zwischen Ausbildungsrahmenlehrplan und Ausbildungsplan 
(Duales Ausbildungssystem)

Ausbildungsplan

Rahmenlehrplan

Berufsschule

Ausbildungsrahmenplan

Er beinhaltet die sachliche und zeitliche 
Gliederung der Berufsausbildung.

Der Ausbildungsrahmenlehrplan wird in 
einen betrieblichen Ausbildungsplan um-
gesetzt, der die Grundlage für die individu-
elle Ausbildung im Betrieb bildet.

Betrieb

Er ist Grundlage für den berufsbezoge-
nen Unterricht in der Berufsschule und 
ist zeitlich und inhaltlich mit dem Ausbil-
dungsrahmenlehrplan abgestimmt.

1.2.2 Berufsausbildungsvertrag
(1) Begriff kaufmännischer Auszubildender

Kaufmännischer Auszubildender -
scher Tätigkeiten angestellt ist.

(2) Abschluss des Berufsausbildungsvertrags

Vor Beginn der Berufsausbildung ist zwischen 
dem Ausbildenden und dem Auszubildenden ein 
Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss 
spätestens vor 

Beginn
Inhalt des Vertrages in Textform abzufassen. Aus-
bildende haben den Auszubildenden und deren 
gesetzlichen Vertretern die Vertragsabfassung 
unverzüglich nach deren Erstellung auszuhändi-
gen bzw. zu übermitteln. Bei elektronischer Abfas-

ausdrucken können. Ausbildende haben den Empfang durch die Empfänger nachzuweisen.
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1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

In die Vertragsabfassung sind mindestens aufzunehmen

 ■ -

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■ -

 ■ die Form des Ausbildungsnachweises (schriftlich oder elektronisch).

Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages bei der 
zuständigen Stelle (z. B. Industrie- und Handelskammer) die Eintragung in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse zu beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder elek-
tronisch gestellt werde. Eine Kopie der Vertragsabfassung und des Empfangsnachweises 
ist jeweils beizufügen.

-
bildungsgesetz und der Ausbildungsordnung entspricht und die persönliche und fachliche 
Eignung des Ausbildungspersonals sowie die Eignung der Ausbildungsstätte vorliegen. 

-

(3) Pflichten und Rechte aus dem Berufsausbildungsvertrag

Die Pflichten und Rechte des Auszubildenden bzw. des Ausbildenden ergeben sich vor 
allem aus dem Berufsbildungsgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz.

Pflichten des Auszubildenden (Rechte des Ausbildenden)

 ■ Befolgungspflicht: Weisungen des Ausbildenden im Rahmen der Berufsausbildung sind sorg-
fältig zu befolgen.

 ■ Berufsschulpflicht.

 ■ Lernpflicht: 
bestanden wird.

 ■ Schweigepflicht über Geschäfts daten.

 ■ Haftpflicht: -
richtungen usw. haftet der Auszubildende.

 ■ Ausbildungsnachweispflicht (Berichtsheftpflicht): Auszubildende(r) hat in der Regel wöchent-
lich Ausbildungsnachweise schriftlich oder in elektronischer Form zu führen. Sie geben Aus-
kunft über den Ablauf der Ausbildung und müssen bei der Abschlussprüfung vorgelegt wer-
den. Die einzelnen Ausbildungsnachweise sind vom Ausbilder zu unterschreiben bzw. beim 
elektronischen Berichtsheft durch eine elektronische Signatur abzuzeichnen.
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Pflichten des Ausbildenden (Rechte des Auszubildenden)

 ■ Ausbildungspflicht: -
bildungsziels erforderlich sind.

 ■ Ausbildungsmittel: Müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
 ■ Fürsorgepflicht: Vermeidung sittlicher und körperlicher Schäden. Anmeldung zur Sozial- und 

Unfallversicherung.
 ■ Freistellungspflicht: Ausbildende(r) muss die/den Auszubildende(n) zum Besuch der Berufs-

schule anhalten und freistellen. Der Auszubildende ist auch freizustellen an einem Berufsschul-
tag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden (einmal in der Woche).

 ■ Anmeldepflicht zu Prüfungen: Auszubildende(r) muss rechtzeitig zu Prüfungen angemeldet 
und an dem Tag vor der schriftlichen Prüfung freigestellt werden.

 ■ Urlaubspflicht:  Der Urlaub beträgt
 –
 –
 –

 ■ Vergütungspflicht: Die Zahlung des Arbeitsentgelts muss spätestens am letzten Werktag des 

 ■ Pflicht zur Entgeltfortzahlung: An gesetzlichen Feiertagen und im unverschuldeten Krankheits-
fall bis zu sechs Wochen.

 ■ Pflicht zur Ausstellung eines Zeugnisses.

(4) Ausbildungszeit

Die Ausbildungszeit beträgt in den meisten kaufmännischen Ausbildungsberufen (z. B. 
Regelfall drei Jahre. Eine Ver-

kürzung der Ausbildungszeit ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

(5) Probezeit

Die Probezeit beträgt mindestens einen Monat und darf nicht länger als vier Monate dau-
ern. Die Probezeit ist Bestandteil des Ausbildungsverhältnisses. 

 ■ Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist gekündigt werden.

 ■ Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis grundsätzlich nicht gekündigt werden. 
Es besteht ein Kündigungsschutz. 

Eine Ausnahme ist nur in den nachfolgenden Fällen möglich:

Kündigung nach der 
Probezeit durch

Voraussetzungen für eine Kündigung Aufhebungsvertrag

das ausbildende 
Unternehmen

aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist, z. B. wegen Unterschlagung

Auflösung des 
Ausbildungs-
verhältnisses in 
beiderseitigem Ein-
vernehmen durch 
einen sogenannten 
Aufhebungsvertrag

den Auszubildenden  ■ aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten 

Mobbings
 ■ Kündigung vom Auszubildenden mit vierwöchi-

Berufs-
ausbildung aufgeben oder wechseln möchte

Stück gewährt werden.

Einwilligung der Auszubildenden in elektronischer
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1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

(6) Institutionen zur Durchsetzung ausbildungsrechtlicher Ansprüche

 ■ Im Bereich des Betriebs- und Gefahrenschutzes sind die staatlichen Gewerbeaufsichtsäm-
ter Auf-
sichtsdienste der Berufsgenossenschaften  kontrollieren die Betriebe des jeweiligen Wirt-
schaftszweigs.

 ■ Im Bereich des sozialen Arbeitsschutzes können sich die Auszubildenden an den Betriebs-
rat  – insbesondere an die Jugend- und Auszubildendenvertretung – wenden. Ansprechpart-
ner sind auch die zuständigen Kammern (z. B. die Industrie- und Handelskammern). Sie haben 

auch die zuständigen Gewerkschaften.

Arbeitsgerichte 
angerufen werden.

(7) Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis endet

 ■ spätestens mit dem Ablauf der Ausbildungszeit,

 ■ frühestens mit dem Bestehen der Abschlussprüfung oder

 ■ durch schriftliche Kündigung.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und bei einer Kündigung aus einem wichtigen 
Grund oder wegen Aufgabe oder Wechsel der Berufsausbildung die Kündigungsgründe 
enthalten.

(8) Weiterbeschäftigung

Während der letzten sechs Monate des Berufsausbildungsverhältnisses können die Ver-
tragspartner eine Weiterbeschäftigung vereinbaren. Werden Auszubildende im Anschluss 

-
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit begrün-

det. Kaufmännisch Ausgebildete werden damit Angestellte. Es entsteht ein Anspruch auf 
Zahlung eines Gehalts.

(9) Ausstellung eines Zeugnisses

Der Ausbildende hat dem Ausgebildeten nach Been-
digung des Berufsausbildungsverhältnisses ein 
Zeugnis
und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erwor-
benen Fertigkeiten und Kenntnisse des Auszubilden-
den enthalten muss (einfaches Zeugnis). Auf Ver-
langen des Ausgebildeten sind darin auch Angaben 

Fähigkeiten aufzunehmen (qualifiziertes Zeugnis).

Betriebsrat ist die Vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber im Betrieb. Die Mitbestimmung über den Betriebs-
rat ist im Betriebsverfassungsgesetz [BetrVG] geregelt.

Beispiel: 

„Franziska Hebel verfügt über 
Fachwissen und hat ein gesun-
des Selbstvertrauen“ heißt zum 
Beispiel: Franziska Hebel klopft 

Fachwissen zu überspielen.
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Das Zeugnis darf keine negativen Aussagen enthalten.

Formuliersprache in Arbeitszeugnissen:

Formulierung im Zeugnis Klartext (Bedeutung) Notenstufe

a) Er/Sie hat die ihm/ihr übertragenen Arbeiten . . .
b) Er/Sie hat unseren Erwartungen . . .

a) . . . stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erle-
digt.

b) . . . in jeder Hinsicht und in allerbester Weise 
entsprochen.

a) . . . zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
b) . . . in jeder Hinsicht und in bester Weise ent-

sprochen.

a) . . . stets zu unserer Zufriedenheit erledigt.
b) . . . in jeder Hinsicht entsprochen.

befriedigend (3)

a) . . . zur Zufriedenheit erledigt.
b) . . . entsprochen.

ausreichend (4)

a) . . . im Großen und Ganzen zu unserer Zufrie-
denheit erledigt.

b) . . . im Großen und Ganzen entsprochen.

mangelhaft (5)

Er/Sie hat sich bemüht . . . ungenügend (6)

Kompetenztraining

1 

Aufgabe:

-
betrieb sehr erfreut ist.

Aufgabe:

Berufsausbildungsvertrag keinerlei Vereinbarungen hinsichtlich einer Weiterbeschäf-

-

-
schule.

-
samten Jahresurlaub zu verwenden.
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1 Sich über das duale Ausbildungssystem informieren

4.3 Die tägliche Arbeitszeit beträgt an vier Tagen jeweils acht Stunden.

4.5 Nach der Ausbildung stellt der Ausbilder Juri Baskir gegen dessen Willen ein Zeugnis 
in elektronischer Form aus.

 5. Der Auszubildende Florian Pfiffig ist seit zwei Monaten als Auszubildender beim Möbel-
haus Max Müller e. K. beschäftigt.

Aufgaben:

-

-
ler e. K. eine Probezeit von sechs Monaten im Berufsausbildungsvertrag vereinbaren 

 6. Der Auszubildenden Mara Ezhak gefällt es bei der Hammer OHG nicht mehr. Die Kollegin-

Aufgabe:

Mara Ezhak

2 

für sie ist. Sie hat einen neuen Ausbildungsplatz als Einzelhandelskauffrau gefunden. Greta 

Aufgabe:

Ausbildung.

Aufgabe:

Aufgabe:
-

Aufgabe:

seit einigen Tagen nicht mehr im Betrieb erschienen. Einem Angestellten gegenüber hat er 

Aufgabe:
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

2 Schutzbestimmungen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz beachten

Lernsituation 2:

Am ersten Tag ihrer Ausbildung werden die 
neuen Auszubildenden vom stellvertretenden 

-
den. In seiner Ansprache legt der Ge-
schäftsführer besonderen Wert auf die 

die sich stark an den gesetzlichen Vorga-
ben orientiert. Beispielhaft führt er die 
Sicherheitsbestimmungen auf dem Be-

Vorsichtsmaßnahmen in der Ver-
gangenheit leider immer wieder 
zu kleineren Zwischenfällen 
kam.

Stolz sei das Unternehmen 
auf das von verschiedenen 
Institutionen bereits mehr-
fach ausgezeichnete Gesund-

dessen Bausteinen neben einigen 
Betriebssportgruppen auch vielfälti-
ge Programme zur gesunden Ernäh-
rung gehören.

Schließlich verweist Herr Dr. Dasch-
ner noch auf die nachhaltige Ausrichtung des 

auf Abfallvermeidung und Recycling legt.

Nach Beendigung seiner Rede lädt der Ge-
schäftsführer die Auszubildenden noch zu 
einem kleinen Stehimbiss ein. Dabei kommt 
Moritz ins Gespräch mit einem seiner Mitaus-

dem Unternehmen eine Ausbildung zur 

Während des Gesprächs beschwert 

ihn schon jetzt die ganzen Arbeits-
schutzbestimmungen nerven. So 

müsse er im Gegensatz zu Moritz 
während der Arbeitszeit ständig 

schwere Sicherheitsschuhe 

dem man mächtig schwitzt. 
Mit Moritz tauschen möchte 

Kevin allerdings auch nicht. 

Moritz nicht im Anschluss an die Be-
rufsschule noch in den Betrieb müs-
se. Auch habe er von einem Kumpel 

Minuten längere Mittagspause habe. 
Moritz wiederum versteht überhaupt 

-
vorschriften zu tun haben sollen.

g
Wert auf die 

hen Vorga-
ührt er die
f dem Be-

Ver-
der 
n 

nd-

einigen
vielfälti-
Ernäh-

dem Untern

Während 

ihn scho
schut

müs
wä

s

Moritz n
rufsschu
se. Auc

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1.

2.

wachung der Arbeitsschutzbestimmungen zuständig sind und erläutern Sie anschließend 

3. Sammeln Sie gemeinsam mit Ihrem Sitzpartner oder in Kleingruppen Vorschläge bzw. Akti-
-

nen. Beschreiben Sie die von Ihnen aufgeführten Maßnahmen so konkret wie möglich. Prä-

4.

5. Beschäftigen Sie sich zunächst mit den wichtigsten Bestimmungen des Jugendarbeitsschutz-

bei Ihnen oder bei Ihren Bekannten diese Bestimmungen in Betrieben eingehalten bzw. nicht 
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2 Schutzbestimmungen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz beachten

Arbeitsschutz ist mehr als die Beseitigung von vorhandenen Gefahren für die Sicherheit 

und komplexer werdenden Arbeitsumfeld durch vorbeugende Maßnahmen die Gesund-
heit zu bewahren und menschengerechtes Arbeiten zu ermöglichen.

■

■

■

■ Jugendarbeitsschutz.

2.1 Arbeitsschutz

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlichen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zu treffen. Hierzu sind den Beschäftigten geeignete Anweisungen zu 
erteilen.

Sicherheitszeichen weisen die Mitarbeiter auf mögliche Gefahren und Risiken hin.

Feuer, offenes Licht
und Rauchen verboten 

Kopfschutz
benutzen

Warnung vor
elektrischer Spannung

Rettungsweg
Notausgang (rechts)

Verbotszeichen Gebotszeichen Warnzeichen Rettungszeichen

Für die Überwachung der Arbeitsschutzbedingungen sind zuständig:

Gewerbeaufsichtsämter
dass Missstände beseitigt werden.

Berufsgenossenschaften1
■ -

men zur Einführung von Schutzmaßnahmen verpflichten. Diese 
Unfallverhütungsvorschriften müssen im Betrieb ausgelegt oder 
ausgehängt werden.

■ Mitarbeiter der Berufsgenossenschaften überwachen deren Ein-

die Beseitigung von Mängeln unter Fristsetzung. 

Sicherheitsbeauftragte -
ten werden.

Berufsgenossenschaften sind Verbände mit Zwangsmitgliedschaft für die versicherungspflichtigen Betriebe zur Finanzierung der 
-

fällen und Berufskrankheiten.
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Bei einem Betriebsunfall oder bei einem Wegeunfall
zur Arbeitsstätte oder dem Rückweg nach Hause) ist die zuständige Berufsgenossenschaft 
zu informieren -
keit von mehr als drei Kalendertagen führt (Unfallanzeige).

Diese Meldung muss sowohl vom Arbeitgeber als auch vom behandelnden Arzt erfolgen.

2.2 Gesundheitsschutz
Eine Reihe wichtiger Gesetze dient dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Beispielhaft 
werden im Folgenden angeführt

 ■ das 

 ■ das 

 ■ das Arbeitssicherheitsgesetz.

(1) Arbeitszeit- und Mutterschutzgesetz

Gesetz Gesetz betrifft Wesentlicher Inhalt

Arbeits-
zeitgesetz  
[ArbZG]

alle Arbeitgeber 
und die Arbeit-

keine Sonder-
vorschriften 
bestehen (z. B. 
das Jugendar-
beitsschutzgesetz 
[JArbSchG]).

 ■ Die werktägliche Arbeitszeit für Arbeitnehmer darf 8 Stun-
den nicht überschreiten. Die Arbeitszeit kann auf bis zu 

Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden.

 ■ Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen dem 

 ■ Nach mehr als 6 bis 9 Stunden Arbeitszeit ist eine Ruhe-
pause von mindestens 30 Minuten zu gewähren.  

Mutter-
schutzgesetz  
[MuSchG]

alle Arbeit geber 
und die bei 
ihnen beschäf-
tigten Frauen.

Sobald der Arzt die Schwangerschaft und den errechneten 

Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilen. Die schwangere 
Arbeitnehmerin sollte die Bescheinigung des Arztes dem 

damit sie in den Genuss des Mutterschutzgesetzes kommt.

Schwangere Frauen dürfen u. a. nicht beschäftigt werden
 ■ mit schweren körperlichen Arbeiten (z. B. regelmäßiges 

 ■ -
gesetzt sind (z. B. bei Gefahr auszurutschen oder zu stür-

 ■

-

 f.
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2 Schutzbestimmungen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz beachten

Gesetz Gesetz betrifft Wesentlicher Inhalt

■ mit Akkordarbeit und Fließbandarbeit mit vorgegebenem 

■ nach Ablauf des fünften Schwangerschaftsmonats mit 

Befreiung von der Arbeit für 6 Wochen vor und mindestens 
8 Wochen nach der Entbindung. Während der Schwanger-

und während der Elternzeit besteht Kündigungsschutz.

(2) Arbeitssicherheitsgesetz [ASiG]

Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt die Pflichten der Unternehmen zur Bestellung von 

-
schriften den besonderen Betriebsverhältnissen anzupassen und ihre Anwendung zu 
gewährleisten.

Betriebsärzte
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesund-
heitsschutzes zu unterstützen (z.B. bei der Planung von sozialen und sanitären Einrich-

Arbeitnehmer zu untersuchen und arbeitsmedizinisch zu beurteilen.  Eine weitere Pflicht 
Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und fest-

gestellte Mängel zu melden.

Der Betriebsrat2 -
zes sowie den Gesundheitsschutz betreffen. Im öffentlichen Dienst ist der Personalrat
Ansprechpartner der Mitarbeiter für diesen Bereich. 

2.3 Umweltschutz

(1) Umweltschutz am Beispiel der Sortimentsgestaltung im Einzelhandel

Der Einzelhandel nimmt eine Mittlerstellung zwischen Hersteller und Kunde ein. Diese 
-

lichen Produkten einen besonderen Stellenwert im Sortiment einzuräumen. Über die 
-

zustellen. Der Einzelhandel ist damit ein wichtiger Meinungsbildner in Umweltfragen. Indi-
rekt kann der Einzelhandel so Einfluss nehmen auf die verstärkte Herstellung von umwelt-
freundlichen Produkten.

Bei der Sortimentsgestaltung sind umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche 
Waren in den Mittelpunkt zu stellen.

Vorsorgeuntersuchungen angeboten: Jeder 
Beschäftigte an einem Bildschirmarbeitsplatz hat Anspruch auf eine Untersuchung der Augen und des Sehvermögens. Auch andere 
körperliche Beschwerden werden dabei ggf. Thema eines Beratungsgesprächs.

S. 34 ff.
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

(2) Umweltorientierte Unternehmensführung

Mögliche Handlungsfelder für eine umweltorientierte Unternehmensführung sind:

■ Verzicht des Unternehmens auf umweltbelastende Verpackungen bzw. Wiederverwertung 
von Verpackungsmaterialien.

■ Aufnahme von Mehrweggebinden und langlebigen reparaturfreundlichen Produkten sowie 
ener-

gie- und wassersparende Geräte.

■ Einwirken des Unternehmens auf einen umweltfreundlichen Transport der produzierten 

Eine umweltorientierte Unternehmensführung trifft alle unternehmerischen Ent-
scheidungen auch unter Umweltgesichtspunkten.

Ein Unternehmen kann seine umweltorientierte Unternehmensführung 
durch eine Zertifizierungsstelle überprüfen lassen. Für die Unter-
nehmen besteht ein EU-weites Gemeinschaftssystem für Umweltma-
nagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS).  Hier können sich 
Unternehmen von unabhängigen Umweltgutachtern überprüfen und 
bestätigen lassen. Mit der Zertifizierung erhält das Unternehmen eine 
EU-Öko-Audit-Registrierungsurkunde.3 -

(3) Umweltorientierte Unternehmensführung am Beispiel „Beschaffung und 
Serviceleistungen“

Checkliste
betriebliche Handeln ständig auf seine Umweltverträglichkeit überprüft wird. Als Beispiel 
wird eine mögliche Checkliste für den Bereich „Beschaffung und Serviceleistungen“ vor-
gestellt.

Umweltcheckliste für den Bereich „Beschaffung und Serviceleistungen“

Fragen/Aufgaben
entfällt/nicht 

zutreffend

wird 
beachtet/ist 
vorhanden

ist in Arbeit/
vorgesehener 

Termin

Gibt es ökologische Kriterien zur Beschaffung 
von Investitionsgütern?

-
keit und Recycelbarkeit geachtet?

Wird der Ressourcenverbrauch während des 
Gebrauchs berücksichtigt?

Zertifizierung

bestimmten Norm befindet.

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme.

3 Audit (lat.): Anhörung.
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2 Schutzbestimmungen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz beachten

Umweltcheckliste für den Bereich „Beschaffung und Serviceleistungen“

Fragen/Aufgaben
entfällt/nicht 

zutreffend

wird 
beachtet/ist 
vorhanden

ist in Arbeit/
vorgesehener 

Termin

Gibt es ökologische Kriterien zur Beschaffung 
von Hilfs- und Betriebsmitteln?

Werden umweltverträgliche Packmittel 
beschafft?

Kommen umweltverträgliche Putz- und 
Reinigungsmittel zum Einsatz?

Kommen Hygieneartikel aus Recyclingpapier 
zum Einsatz?

Werden im Bürobereich Recyclingprodukte 

Kommen im Büro Nachfüllsysteme zum Ein-

Kommen im Büro oder in der Dekoabteilung 

Einsatz?

Wird in der Kantine oder Teeküche 
Mehrweggeschirr verwendet?

Werden Minipackungen ausgelistet?

-
-

punkten ausgewählt?

(4) Kreislaufwirtschaftsgesetz [KrWG]

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz [KrWG] 

-
wertung oder umweltverträgliche Entsorgung 
der Abfälle grundsätzlich selbst verantwortlich.

Dabei gilt folgende Rangfolge:

■ Abfallvermeidung

■ Wiederverwendung

■ Recycling

■ Sonstige Verwertung (energetische Verwer-
tung und Verfüllung)

■ Beseitigung nicht verwertbarer Reststoffe

Wiederverw
endung

A
bfall-

Verwertu
ng

un
d

Ve
rf

ül
lu

ng
)

Ve
rw

ertung)

4

3

2

verm
eidung

Rec
ycling (stoffliche

sonstigeVerw

er
tu

ng
(e

ne
rg

et
is

ch
e

1

Beseitigung nicht 
verwertbarer Reststoffe 5

0599-05.pdf   270599 05 df 27 17.06.2025   11:14:3317 06 2025 11 14 33



Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

Kreislauf wieder in den Produktionsprozess zurückzuführen. Aus Produktionsrückstän-

Produktions-Verbrauchs-Kreislauf (eine Kreislaufwirtschaft).

Ein wesentliches Element der Kreislaufwirtschaft ist die Produktverantwortung. Sie 

2.4 Jugendarbeitsschutz

(1) Geltungsbereich

Grundlage des Jugendarbeitsschutzes ist das Jugendarbeitsschutzgesetz [JArbSchG].
bis zum vollendeten 18. Lebens-

jahr
seelische Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Das Jugendarbeits-

-

(2) Mindestalter für ein Beschäftigungs-
verhältnis

Die Beschäftigung von Kindern und von Jugend-

grundsätzlich verboten.

(3) Grenzen der Arbeitszeit

Arbeitsbeginn und Arbeitsende

tägliche Arbeitszeit ■ -
den) 

■ maximal 8 Stunden am Tag.

Ruhepausen ■ mindestens 30 Minuten Pause bei einer Beschäftigung von 
mehr als 4 /  Stunden.

■ mindestens 60 Minuten Pause bei einer Beschäftigung von 
mehr als 6 Stunden.

Berufsschultage keine Beschäftigung an Berufsschultagen mit mehr als 5 Unter-

in der Woche.

wöchentliche Arbeitszeit ■

■ keine Beschäftigung an Samstagen und Sonntagen
■

wenn er an einem anderen berufsschulfreien Tag einen ent-
sprechenden Ausgleich erhält.

Kinderarbeit ist verboten!
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2 Schutzbestimmungen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz beachten

verbotene Arbeiten ■ gefährliche Arbeiten 
■

ausgesetzt sind

tägliche Freizeit Zwischen dem Ende der Arbeitszeit eines Tages und dem 
Beginn der Arbeitszeit/Schulzeit am nächsten Tag müssen min-

(4) Sonstige Schutzvorschriften

Vor Beginn der Beschäftigung -
gen sind die Jugendlichen vom Arbeitgeber über die Unfall- und Gesundheitsgefahren,

Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen.

(5) Gesundheitliche Betreuung

■ sie innerhalb der letzten 14 Monate von einem Arzt unter-
sucht worden sind (Erstuntersuchung) und

■ sie dem künftigen Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausge-
stellte Bescheinigung über diese Untersuchung vorlegen.

Spätestens nach einem Jahr müssen sich die Jugendlichen 
einer Nachuntersuchung -
tiger Beschäftigung keine ärztliche Bescheinigung vorge-

Beschäftigungsverbot, was für den Arbeitge-
ber ein Grund zur fristlosen Kündigung ist. Weitere jährliche 
Untersuchungen sind erlaubt. Die Kosten für die ärztlichen 
Untersuchungen trägt das Bundesland.

Kompetenztraining

3

und Außenhandelsmanagement 45 Wochenstunden ohne Überstundenvergütung 
-
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Kompetenzbereich I: In Ausbildung und Beruf orientieren

      

 3. Ermitteln Sie mithilfe des Arbeitszeitgesetzes

arbeitet zurzeit als Kauffrau im E-Commerce beim IT-Dienstleister Adrian Ulmer e. Kfm.

Aufgaben:

 5. Nennen Sie drei Aufgaben

-

45 Stunden in der Woche arbeiten. Nils Restle ist in keiner Gewerkschaft. Sein Ausbil-
dungsbetrieb ist nicht tarifgebunden.

-
schlussprüfung. Sie wird am vorausgehenden Freitag beschäftigt.
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